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BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
1 StR 338/20 

vom 

13. Februar 2021 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

1.   

2.  

3.  

 

 

wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges u.a. 

 

 

hier: Revision des Angeklagten S.             
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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Beschwerde-

führers und des Generalbundesanwalts – zu 2. auf dessen Antrag – am  

13. Februar 2021 gemäß § 349 Abs. 2 und 4, § 357 Satz 1 StPO, § 354 Abs. 1 

StPO analog beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten S.       wird das Urteil des 

Landgerichts München I vom 20. Februar 2020 – auch soweit 

es die Mitangeklagten Y.       und E.             betrifft – im Aus-

spruch über die Einziehung dahin geändert, dass beim Ange-

klagten S.        über die angeordnete Einziehung in Höhe von 

23.000 € (X. 3. des Tenors) hinaus ein Betrag in Höhe von 

50.801,10 € als Wert der Taterträge eingezogen wird, wobei der 

Angeklagte hinsichtlich des zuletzt genannten Betrags gesamt-

schuldnerisch mit den Mitangeklagten Y.        und E.              

haftet; die weitergehenden Einziehungen entfallen. 

 

2. Die weitergehende Revision des Angeklagten wird als unbe-

gründet verworfen. 

 
3. Der Angeklagte hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen. 

 

 



- 3 - 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Banden-

betruges in fünf Fällen, jeweils in Tateinheit mit Amtsanmaßung, zu einer Jugend-

strafe von zwei Jahren verurteilt und deren Vollstreckung zur Bewährung ausge-

setzt. Zudem hat es die Einziehung von „Wertersatz“ in Höhe von 23.000 € gegen 

den Angeklagten und weiteren 54.614 € gegen den Angeklagten und die nicht 

revidierenden Mitangeklagten Y.       und E.                als Gesamtschuldner an-

geordnet. 

Die auf die Einziehungsentscheidung beschränkte und mit der Sachrüge 

geführte Revision des Angeklagten hat in dem aus der Beschlussformel ersicht-

lichen Umfang Erfolg und ist im Übrigen unbegründet im Sinne von § 349 Abs. 2 

StPO. 

1. Die Einziehungsentscheidung hat im Ergebnis Bestand, soweit ein Be-

trag in Höhe von 23.000 € bei dem Angeklagten eingezogen wurde. Dem Ge-

samtzusammenhang der Urteilsgründe ist, wie auch der Generalbundesanwalt in 

seiner Antragsschrift vom 28. August 2020 ausgeführt hat, noch zu entnehmen, 

dass der (auch insoweit geständige) Angeklagte für die am 5. Juli 2018 began-

genen Taten in den Fällen 6. a) bis c) der Urteilsgründe 23.000 € aus der Tat-

beute erhalten hat. In dieser Höhe war die Einziehung des Wertes von Taterträ-

gen anzuordnen. 

2. Dagegen ist die weitergehende Einziehung des Wertes von Taterträgen 

(§ 73 Abs. 1, § 73c Satz 1 StGB) beim Angeklagten, hinsichtlich deren das Land-

gericht eine gesamtschuldnerische Haftung des Angeklagten mit den Mitange-

klagten Y.         und E.              angeordnet hat, in entsprechender Anwendung 

des § 354 Abs. 1 StPO dahin zu korrigieren, dass lediglich ein Betrag in Höhe 

von 50.801,10 € der Einziehung unterliegt.  
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Zu Recht weist der Generalbundesanwalt in seiner Antragsschrift darauf 

hin, dass dem Landgericht Fehler bei der Berechnung dieses Einziehungsbe-

trags unterlaufen sind. Entgegen der Auffassung des Generalbundesanwalts ist 

allerdings für die gebotene Umrechnung des in Schweizer Franken erbeuteten 

Bargelds in Euro seit der Geltung des neuen Einziehungsrechts nicht der Tag der 

tatgerichtlichen Entscheidung maßgebend, sondern vielmehr der Tag des Ver-

mögenszuflusses (BGH, Beschlüsse vom 11. November 2020 – 1 StR 415/20 

Rn. 2 mwN und vom 16. April 2019 – 5 StR 169/19 mwN; BT-Drucks. 18/9525, 

S. 67; Fischer, StGB, 68. Aufl., § 73c Rn. 5), vorliegend also der 5. Juli 2018. 

Nachdem sich der Wert des Schweizer Frankens an diesem Tag ausweislich der 

hierzu öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Währungsrechner der Deutschen 

Börse) auf 0,8613 € belief, errechnet sich mit Blick auf die am 5. Juli 2018 insge-

samt erbeuteten 47.000 CHF ein Betrag von 40.481,10 €, so dass bei den Taten 

6. a) bis c) der Urteilsgründe einschließlich der vereinnahmten 44.520 € insge-

samt Bargeld in Höhe von 85.001,10 € erbeutet wurde. Der Einziehung des Wer-

tes von Taterträgen nach § 73c Satz 1 StGB gegen den Angeklagten und die 

Mitangeklagten als Gesamtschuldner unterliegt damit abzüglich des im Nach-

gang an den Geschädigten zurückgegebenen Barbetrags von 11.200 €, in des-

sen Höhe der Anspruch des Geschädigten auf Rückgewähr erloschen ist und 

daher eine Einziehung nach § 73e Abs. 1 StGB ausscheidet, sowie abzüglich der 

dem Angeklagten bereits vorab überlassenen 23.000 €, die allein bei diesem 

nach § 73 Abs. 1, § 73c Satz 1 StGB einzuziehen waren, ein Betrag von 

50.801,10 €.  

3. Die Entscheidung wirkt gemäß § 357 Satz 1 StPO auch zu Gunsten der 

nicht revidierenden Mitangeklagten, weil sich der zur Änderung der Einziehungs-

entscheidung führende Rechtsfehler in gleicher Weise zu deren Lasten ausge-

wirkt hat. 
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4. Der geringfügige Erfolg der Revision des Angeklagten rechtfertigt es 

nicht, ihn teilweise von den Kosten und Auslagen freizustellen, die durch sein 

Rechtsmittel entstanden sind (§ 473 Abs. 4 StPO). 

Raum  Bellay  Fischer 

 Leplow  Pernice 

 

Vorinstanz: 

München I, LG, 20.02.2020 - 388 Js 166733/18 1 JKLs 
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